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Wann beginnt der Mensch Mensch zu
sein? Wann bedarf er des uneinge-
schränkten Schutzes? Mit Antworten
auf diese Fragen eröffnete Karl Kardinal
Lehmann am 12. Juni 2003 in Bonn die
„Wasserwerk-Gespräche“ der Konrad-
Adenauer-Stiftung. In dieser neuen Ver-
anstaltungsreihe nehmen in Zukunft
bedeutende Redner im Alten Plenar-
saal des Deutschen Bundestages zu wich-
tigen Themen des 21. Jahrhunderts Stel-
lung. Wegen der großen Resonanz fand
die Premiere der Wasserwerk-Gespräche
übrigens im „neuen Plenarsaal“ statt.

Klar und eindeutig beschrieb Kardinal
Lehmann in seinem Vortrag „Ethik am
Lebensbeginn“ die Position der katholi-
schen Kirche: Mensch und individuelle
Persönlichkeit ist der Embryo von Anfang
an. Für eine abgestufte Schutzwürdigkeit
gibt es kein Argument. Wissenschaftliche
Erkenntnisse stützen diesen Standpunkt:

Jedes embryonale Entwicklungsstadium
geht von der Befruchtung an kontinuier-
lich in das folgende über.

Es gebe, so Kardinal Lehmann, „keinen
Moment in der Entwicklung, an dem man
sagen könnte, erst hier werde der Embryo
zum Menschen“. Demzufolge sei zu kei-
nem Zeitpunkt erlaubt, „verbrauchend
und vernichtend über menschliches Le-
ben zu verfügen“.

Lehmann sprach in Bonn als Theologe, als
Seelsorger, aber auch als Mensch, der be-
reit ist, sich mit den unterschiedlichsten
Argumenten der Philosophen und den
aktuellen Erkenntnissen der Humanbio-
logen auseinander zu setzen.

Zur Person:

Bischof Professor Dr. Dr. Karl Kardinal
Lehmann ist Vorsitzender der Deutschen
Bischofskonferenz.
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Gerne habe ich die Einladung der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung zu diesem Vor-
trag im Rahmen der „Wasserwerk-Ge-
spräche“ angenommen. Die Stiftung will
an diesem für die Geschichte unseres
Landes bedeutsamen Ort die großen The-
men des 21. Jahrhunderts zur Sprache
bringen. In der Tat brauchen wir für die
aktuellen Fragestellungen dringend auch
einen verlässlichen Rahmen. Dies ist
zweifellos in diesem Zusammenhang die
Frage nach dem Bild des Menschen über-
haupt.1) Die damit gemeinten Themen
sind freilich so komplex und vielfältig,
dass ich mich in diesem Vortrag nur
mit einem freilich fundamentalen Aus-
schnitt beschäftigen kann: Das Recht,
ein Mensch zu sein und zu bleiben. Ich
hoffe, dass sich diese Begrenzung nicht
als Schwäche, sondern eher als Stärke
erweist.

I. Die Bedeutung der Frage
nach dem Anfang des
Lebens

Im Lauf der letzten Zeit haben sich
außerordentlich viele Themen im Bereich
der Gentechnik und Biomedizin in den
Vordergrund geschoben, die auch eine
große öffentliche Resonanz erhalten

haben: das Human-Genom-Projekt, die
Pränatale Diagnostik, die Präimplantati-
onsdiagnostik, die Stammzellforschung,
Patente auf Leben und Gentherapie. Aber
es gibt in der gesamten Thematik auch so
etwas wie einen roten Faden oder durch-
laufende Perspektiven, die von Anfang
an die Fragestellung beherrschen, wobei
dies oft verborgen, indirekt oder implizit
geschieht. Es sind Grundannahmen, die
von Beginn an erkenntnisleitend sind
und darum auch entschlossen themati-
siert werden müssen.2)

Dazu gehört zuerst die Frage nach dem
Status des Menschen im Anfang seiner
Existenz. Hier entscheidet sich, in wel-
cher Perspektive sich das Menschwerden
und das Menschsein von Beginn an be-
merkbar machen und wie dies vom Men-
schen gewertet wird. Die Frage nach der
Schutzwürdigkeit des menschlichen Le-
bens ist entscheidend von der anthropo-
logischen Frage geprägt: Wann beginnt
menschliches Leben? Diesem Problem vor
allem nach dem moralischen Status des
menschlichen Lebens soll hier nach-
gegangen werden, zumal die Antwort
sehr wichtig ist auf die Frage, welche
Rechte dem Embryo einerseits und wel-
che Pflichten der Gesellschaft anderseits
daraus erwachsen.
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II. Konzeptionen zum
spezifischen Menschsein
von Anfang an

Gelegentlich wird die These vertreten,
diese Frage nach dem Zeitpunkt für den
Beginn des menschlichen Lebens habe an
Bedeutung und Gewicht verloren. Durch
die Entwicklung der Familienplanung
und Geburtenkontrolle habe sich die Ver-
antwortung überhaupt auf die Zeit vor
der Zeugung verlagert. Das Recht zum
Leben sei darum nicht mehr eine Natur-
gegebenheit, sondern eine Aufgabe der
Eltern und der Gemeinschaft, die dieses
Recht zu erteilen hätten. Daraus könnten
später auch gewisse Rechte der Eugenik
werden, wobei der Verdacht des Macht-
missbrauchs nicht ganz von der Hand zu
weisen sei.

Kinder müssen angenommen werden.
Menschliches Leben ist angenommenes
Leben. Der Akt dieser Annahme geht der
bewussten Zeugung eines Kindes seitens
der Eltern voraus und muss in den Ver-
hältnissen seines Aufwachsens immer
wiederholt werden. Dies offenbart bei al-
ler Richtigkeit einiger Aspekte eine grund-
legende Problematik. Denn hier wird ge-
genüber einem gewiss eindrucksvollen
personalistischen Ethos die Leiblichkeit
des Menschen mit seinen biologisch-
somatischen Grundlagen übergebührlich
in den Hintergrund gedrängt. Man kann
diesen Ansatz zuspitzen und besonders
von der Notwendigkeit der Nidation her
die These vertreten, ein entscheidender
Einschnitt in der Entwicklung menschli-
chen Lebens bestehe eben darin, dass der

wirkliche menschliche Embryo der Mut-
ter bedarf, um sich zu einem Menschen
entwickeln zu können. Dies erfüllt sich
eben erst in der vollen Annahme und
Aufnahme einer befruchteten menschli-
chen Eizelle. Vom Menschen könne ange-
messen nur dialogisch geredet werden,
nicht in der Aussageweise einer Sub-
stanz. Sein heißt Zusammensein und Zu-
sammenleben. Eine solche Überzeugung
findet es höchst problematisch, wenn
das menschliche Leben vom Zeitpunkt
der Befruchtung an als „embryonaler
Mensch“ betrachtet wird.

Es gibt eine Reihe von ähnlichen oder
damit in Zusammenhang stehenden Auf-
fassungen, die jeweils ein eigenes Kri-
terium haben. Eine Konsequenz der er-
wähnten Auffassung wäre, dass alle
extrakorporal gezeugten Embryonen, die
nach der Entscheidung der Frau nicht zur
Einnistung bestimmt sind, ungeschützt
und für den beliebigen Gebrauch und
Verbrauch verfügbar sind. Geltung und
Reichweite des Lebensschutzes hingen so
von der Willkür der Mutter ab. Das Le-
bensrecht wird jedoch nicht durch die
Annahme seitens der Mutter begründet,
sondern durch die Verfassung, noch ge-
nauer: durch das Lebensrecht des Em-
bryos. So kommt es auch zur These,
dass Selbstbewusstsein und Selbstbe-
stimmungsfähigkeit den Menschen aus-
machen. Damit schiede der nasciturus
von vornherein als Träger des Lebens-
rechtes aus. Damit wird auch die Frage
provoziert, ob der Lebensschutz während
des Schlafes nicht suspendiert wäre, für
den Geisteskranken, vor allem aber für
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den Komatösen gar nicht gegeben sei.
Aber der Mensch ist in seiner aktuellen
Entfaltung nicht einfach Vernunftwesen.
„Das Leben aber ist keine Erscheinung der
Freiheit, sondern deren vitale Basis. Die
Freiheit setzt Leben voraus, nicht um-
gekehrt.“ (J. Isensee, zu N. Hoerster und
P. Singer). Ein mehr pragmatischer An-
satz verknüpft das Leben mit der Fähig-
keit, eigene Interessen zu haben. Dazu
gehöre vor allem das Verschontbleiben
von Schmerzen. Solange noch keine
Schmerzempfindung gegeben sei, fehle
darum auch das Bedürfnis für den Schutz
des Lebensrechtes. Andere Überlegungen
gehen dahin, den Lebensanfang an ein
bestimmtes Stadium der vorgeburtlichen
Entwicklung des Hirns und des Nerven-
systems zu knüpfen. Dies wäre dann eine
spiegelverkehrte Entsprechung zum
Hirntod. Manche wollen den Lebens-
schutz auch erst mit dem Zeitpunkt der
Geburt beginnen lassen.3)

III. Zur geschichtlichen
Deutung der Embryonal-
entwicklung im Blick auf
den Anfang des Lebens

Die Frage nach dem Beginn des Mensch-
lichen, vor allem des individuellen Le-
bens, war immer schon Gegenstand des
menschlichen Suchens. Dabei stand frü-
her besonders der Zeitpunkt der Be-
seelung im Vordergrund. Vor allem durch
den Einfluss des Aristoteles hat zum
Beispiel Thomas von Aquin die Empfäng-
nis (Conceptio) als ein zeitlich erstreck-
tes Geschehen (Sukzessivbeseelung) ver-

standen. Er nahm an, dass bei dem Aus-
formungsprozess des menschlichen Lei-
bes drei Wesensformen zu unterscheiden
sind (die vegetative, die sensitive und die
rationale), von denen die höhere jeweils
die Funktion der niedrigeren übernimmt.
Der Embryo hat also bereits Leben, wird
aber erst später beseelt, das männliche
Kind am 40. Tag, das weibliche am 90. Tag.
In Einzelheiten gibt es jedoch im Mittel-
alter beträchtliche Unterschiede. Alber-
tus Magnus lehnt zum Beispiel die Drei-
teilung der Wesensform ab. Der Beginn
des Eigenlebens und die Geistbeseelung
fallen in einem Augenblick zusammen
(Simultanbeseelung).

Seit es im 19. Jahrhundert gelungen war,
den Befruchtungsvorgang genauer zu
beschreiben, wusste man, dass der Fötus
als Ergebnis zweier lebendiger Zellen sel-
ber belebt und von einem formgebenden
Prinzip durchwaltet war, das identisch
erschien mit der menschlichen Seele.
Man glaubte, der Einheit und Kontinuität
des sich entwickelnden Lebens mit der
Annahme einer einzigen und unteilbaren
Seele, also durch eine Simultanbesee-
lung, besser gerecht zu werden als durch
eine Sukzessivbeseelung.4)

Die Theorie der Sukzessivbeseelung schien
bereits überholt zu sein, als in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts eine lebhaf-
te Diskussion darüber einsetzte. Dabei
war Anstoß dafür das von E. Haeckel auf-
gestellte „Biogenetische Grundgesetz“,
nach dem jedes einzelne Lebewesen im
Laufe seines Werdeprozesses die stam-
mesgeschichtliche Entwicklung durch-
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läuft. Näherhin würde dies bedeuten,
dass der Embryo erst allmählich, d.h. im
Lauf seiner Entwicklung, zum Mensch
wird. Viele thomistische Vertreter ver-
suchten im Anschluss daran eine Neuin-
terpretation der Meinung des Thomas.
Schließlich hatte vor allem der Göttinger
Embryologe Erich Blechschmidt (1904 bis
1992) dieses biogenetische Grundgesetz
widerlegt.5) Die Diskussion wurde bald
abgelöst, indem nicht mehr so sehr die
Frage nach dem Zeitpunkt der Beseelung
im Vordergrund stand, sondern die Be-
seelung als solche zum Problem wurde.6)

Die entsprechenden Forschungen hatten
ergeben, dass es sich beim menschlichen
Leben vom ersten Tag der embryonalen
Entwicklung an, die mit der Vereinigung
von Ei- und Samenzelle beginnt, um spe-
zifisch menschliches Leben handelt. Dies
hat zur Konsequenz, dass heute neben
anderen Wissenschaften auch die aller-
meisten Theologen den Zeitpunkt der
Empfängnis, d.h. der Fertilisation, als den
vor allem ethisch relevanten Zeitpunkt
der Beseelung ansehen. Zwar gibt es im-
mer wieder Versuche einer Anknüpfung
an die Theorien der Sukzessivbeseelung,
die ja den Vorteil hätte, einen zeitlichen
Spielraum in der frühesten Entwicklung
anzunehmen, der zwar von der Existenz
menschlichen Lebens ausgeht, jedoch
noch kein spezifisch individuelles Men-
schenleben besonders im Sinne von Per-
sonalität darstellt.7) Dabei wird öfter ein
Einschnitt bei der Nidation angenom-
men, also bei der Einnistung des Embry-
os in die Gebärmutter. Dieser Prozess der
Implantation findet zwischen dem 4. und

6. Tag statt. Manche wollen – wie schon
erwähnt – um den 12. bis 14. Tag einen
gewissen Einschnitt sehen, der durch
Entwicklungen im Kopfbereich und in
der ersten Differenzierung der Nerven
bestimmt werde.

Die Theorie der Sukzessivbeseelung hat
durch ihre große Bedeutung in der Tra-
dition auch heute noch eine starke
Wirkungsgeschichte. Strömungen im Be-
reich der anglikanischen Kirche scheinen
solchen Vorstellungen ebenso anzuhän-
gen wie Teile des Judentums, die eine Be-
seelung des Menschen bei etwa 50 Tagen
annehmen. Deshalb hat man auch in
Israel eine eigene Einstellung zu den bio-
ethischen Grundfragen.8)

IV. Die embryologische
Entwicklung nach
heutigen Erkenntnissen

Der Embryo ist von Anfang an Mensch.
Dies gilt von der Befruchtung an, die sel-
ber einen Prozess darstellt, der mit dem
Eindringen eines Spermiums in die Eizel-
le beginnt und mit der Fusion der Zellker-
ne endet. Die Fertilisation selbst erfolgt
als eine kontinuierliche Abfolge von Er-
eignissen. Das eine Ereignis ist Vorausset-
zung für die folgende Entfaltung. Die
Biologen machen aufmerksam, dass es
sich dabei um eine menschliche Wahr-
nehmung handelt, wenn man einen stu-
fenmäßigen Prozess dahinter sieht: „Die
Aufzählung der Einzelereignisse wird
lediglich von unserer Beobachtungsge-
nauigkeit bestimmt. Wegen des stufen-
artigen Erscheinungsbildes aufeinander
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folgender Reaktionen hat man den gan-
zen Vorgang auch als ‚Befruchtungskas-
kade‘ (H. M. Beier) bezeichnet. Es muss
aber klar gesehen werden, dass die be-
schriebenen Stufen der Kaskade Ergebnis
unserer begrifflichen Abgrenzungen,
nicht aber der Wirklichkeit selbst sind.
Jede ‚Stufe‘ folgt kontinuierlich aus
den vorausgegangenen Prozessen.“ Jedes
Entwicklungsstadium geht kontinuier-
lich in das Folgende über. Es gibt keinen
Moment in der Entwicklung, an dem man
sagen könnte, erst hier werde der Embryo
zum Menschen. „Es ist immer wieder ver-
sucht worden, das Menschsein mit der
Reifung des Gehirns beginnen zu lassen.
Die Differenzierung des Nervensystems
ist aber eines der besten Beispiele dafür,
dass sich kein Punkt festlegen lässt, an
welchem sprunghaft etwas Neues ent-
steht. Auch die Synaptogenese ist ein
kontinuierlicher Prozess.“

Einen Prozess mit verschiedenen Ein-
schnitten suggeriert auch die unter-
schiedliche Terminologie für die Embryo-
nalentwicklung. In einer „Medizinischen
Embryologie“9) heißt es: „Am Beginn
menschlichen Lebens steht die Fusion
von Spermium und Eizelle, die Fertilisati-
on. Die Zelle, die durch das Eindringen
des Spermiums in die Eizelle entsteht,
heißt Zygote; in ihr wird der Ablauf des
Programms ‚Entwicklung‘ aktiviert. Mit
den folgenden mitotischen Zellteilungen
entsteht ein kugeliges Aggregat von Zel-
len, die Morula. Im Inneren der Morula
entsteht die Blastozystenhöhle. Dadurch
wird die Morula zur Blastozyste. In der
Blastozyste lassen sich zwei Zellpopula-

tionen unterscheiden: die außen liegen-
de einschichtige Zelllage des Trophobla-
sten und die exzentrisch im Inneren lie-
genden Zellen des Embryoblasten. Diese
Entwicklung dauert etwa eine Woche
und findet in der Tuba uterina statt.“ Aus
der Tatsache der verschiedenen Namen
wollen manche verschiedene Phasen ab-
lesen, die auch einen qualitativ unter-
schiedlichen moralischen Status des
menschlichen Lebens begründen. Es gibt
aber keine diskreten Stufen der Entwick-
lung, sondern eher „Parameter der Rei-
fungsvorgänge […], um eine Eindeutig-
keit der Beschreibung zu erreichen.“10)

Einige Autoren haben auch den Begriff
des Prä-Embryo eingeführt. Man meint
damit weitgehend die Entwicklungsperi-
ode von der Fertilisation bis zur Entste-
hung des „Primitivstreifens“ (also etwa
bis zum 14. Tag). Der Begriff legt nahe, es
gäbe in der Frühentwicklung des Men-
schen eine Phase, in welcher ein mensch-
licher Embryo noch nicht vorhanden sei.
Dies hat natürlich Konsequenzen für die
Schutzwürdigkeit des Embryos. Der Be-
griff lässt sich also schlecht gebrauchen,
ist unbestimmt und überflüssig, da es an-
dere Begriffe zur Beschreibung der ein-
zelnen Entwicklungsstadien gibt. Wenn
ich recht sehe, wird er auch nur selten in
den Hand- und Lehrbüchern der Human-
genetik und der Embryologie verwen-
det.11)

Aus der embryologischen Entwicklung
lassen sich für die ersten acht Wochen
folgende Schlüsse ziehen:12)

Mit dem Abschluss der Fertilisation, der
Herausbildung der Zygote ist ein indivi-
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duelles humanes Genom und damit ein
menschlicher Embryo entstanden. Die
Zygote besitzt bereits einen humanspezi-
fischen Genbestand, aus dem sich unter
entsprechenden Bedingungen ein voll-
ständiges menschliches Individuum ent-
wickeln kann. Es muss nichts Wesentli-
ches mehr hinzugefügt werden. Bereits
hier lässt sich eine „Potenz zur vollstän-
digen menschlichen Entwicklung“ fest-
stellen.13)

Die Entwicklung verläuft im Sinne einer
„humanspezifischen Entwicklung“, so-
dass jedes Entwicklungsstadium konti-
nuierlich in das Folgende übergeht. Es
gibt keinen Zeitpunkt in der Entwicklung,
an dem man sagen könnte, hier werde
der Embryo erst zum Menschen. Es han-
delt sich in jedem Stadium um einen
menschlichen Embryo. Es gibt in diesem
Ablauf keine Zäsur, von der sich sagen
ließe, hier entstehe etwas völlig Neues.
E. Blechschmidt hat immer wieder ge-
sagt, dass der Mensch nicht zum Men-
schen wird, sondern von Anfang an
Mensch ist. Man spricht hier von der
„Kontinuität der Entwicklung“.14)

„Am Ende des zweiten Embryonalmonats
ist der Embryo gerade 30 mm groß. Er
hat auch für den normalen Beobachter
schon alle Merkmale des Menschen ent-
wickelt. 99 Prozent der Strukturen, die
am Erwachsenen beschrieben werden,
sind bereits vorhanden. Somit folgt aus
der embryologischen Betrachtung der
menschlichen Entwicklung, dass der Em-
bryo von der Befruchtung an menschli-
ches Leben darstellt und die Möglichkeit

besitzt, dieses menschliche Leben voll zu
entfalten, wenn ihm die dafür nötigen
Umgebungsbedingungen geboten wer-
den.“15)

Damit geht auch einher, dass sich die
Steuerung der Entwicklung mensch-
lichen Lebens differenziert. Eine Ent-
wicklung ist überhaupt nur möglich,
wenn ein Programm vorhanden ist, das
schon sehr früh die Aktivität der beteilig-
ten Gene koordiniert. „Die Entwicklung
bis etwa zum Vierzellstadium unterliegt
noch weitgehend der genetischen Steue-
rung durch das mütterliche Genom. Im
weiteren Verlauf wird zunehmend das
embryonale Genom aktiviert, während
der mütterliche Einfluss schnell zurück-
geht.“16)

Damit sind die Prinzipien beschrieben,
die die Entwicklung des menschlichen
Lebens bestimmen und die auch wichtig
sind zur Entscheidung darüber, wann und
wie das menschliche Leben beginnt. Im
Grunde gibt es zwei gewichtige Einwän-
de. Der eine bezieht sich auf die Tatsache,
dass in der frühen Phase der Entwick-
lung, wie soeben beschrieben, die Zellen
totipotent sind, sodass sich aus jeder
Zelle ein vollständiges Individuum ent-
wickeln kann. Man macht darauf auf-
merksam, dass im Mehrzellenstadium die
Zellen nicht einfach als selbstständige
und unabhängige Gebilde nebeneinan-
der liegen, sondern ab der ersten Zelltei-
lung einen Verband mit eigenen Rege-
lungs- und Steuermechanismen bilden.
Dieses organische System ist eine Funk-
tionseinheit. Diese gegliederte biologi-
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sche Einheit, die untereinander in einer
engen Kooperation steht, differenziert
sich also von innen her. Erst wenn die
Tochterzellen voneinander getrennt wer-
den, gewinnen sie ihre Unabhängigkeit
und können einen ganzen Embryo her-
vorbringen. Dies muss man beim Begriff
„Totipotenz“ vor Augen haben, denn man
kann in diesem Sinne auch durchaus
eine solche biologische Systemeinheit,
die sich von innen her differenziert, mit
einem komplexeren Begriff von „Indivi-
duum“ in Verbindung bringen. Im Begriff
Individuum geht es im Übrigen weniger
um eine Unteilbarkeit, sondern um das
Ungeteiltsein.

Dies ist besonders wichtig für einen eng
damit zusammenhängenden Einwand,
wenn nämlich spontan eineiige Zwillinge
entstehen. In dieser frühen Phase sind die
einzelnen Zellen, wie schon gesagt, noch
totipotent. Bedeutet dies nun, dass der
Embryo vor der Ausbildung des Primitiv-
streifens kein Individuum und erst recht
keine Person ist, weil er sich noch in meh-
rere Individuen teilen kann? Ein Stück
weit ist darauf schon durch die soeben
gemachten Ausführungen geantwortet
worden: „Wenn das lebendige Individu-
um nicht primär als etwas Unteilbares,
sondern als ein Wesen verstanden wird,
das ständig dynamisch seine Einheit
herstellt, dann stellt die Entstehung von
eineiigen Zwillingen keinen Widerspruch
zu unserem Begriff von Individuum und
Person dar.“17) Mit Recht hat G. Rager
darauf aufmerksam gemacht, dass man
den Begriff Individuum für den Vorgang
der Zellteilung nochmals durchdenken

muss.18) Hier fehlt ein Stück weit noch
die theoretisch angemessene Begrifflich-
keit. „Ex post nämlich betrachtet sich je-
der der aus den beiden Zwillingsembryos
hervorgegangenen Personen als gezeugt
von den Eltern und in unmittelbarer Kon-
tinuität seiner Entwicklung auf den Zeu-
gungsakt zurückgehend. Aus dem retro-
spektiven Blickwinkel der erwachsenen
Zwillinge setzt daher beider Identität
mit dem Zeitpunkt der Zeugung des ‚Ur-
sprungsembryos‘ ein.“19) Man wird hier
gewiss einräumen, dass die Frage nach
dem Beginn des individuellen menschli-
chen Lebens gerade im Blick auf die toti-
potenten Zellen und die Mehrlingsbil-
dung noch weiterer Klärung bedarf,
nicht zuletzt im Blick auf die von uns ver-
wendete Sprache.

V. „Person von Anfang an“,
Recht und Grenzen einer
Redeweise

Gestatten Sie dem Theologen einen klei-
nen Exkurs. Im Blick auf die kirchliche
Lehre muss erklärt werden, dass sie zwar
nicht vollständig, aber doch auf weiten
Strecken von der aristotelischen Konzep-
tion einer Sukzessivbeseelung bestimmt
war. Immerhin darf man nicht vergessen,
dass man auch in dieser Konzeption
überzeugt war, dass schon von Anfang an
menschliches Leben gegeben ist und dass
man deshalb – auch bei einer späteren
Beseelung – keine Abtreibung vorneh-
men darf.

Der jüngere Sprachgebrauch der kirch-
lichen Dokumente wird vielleicht am
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deutlichsten in der Instruktion der Kon-
gregation für die Glaubenslehre über
die Achtung vor dem beginnenden
menschlichen Leben und die Würde der
Fortpflanzung, die 1987 veröffentlicht
worden ist.20) Dort heißt es: „Jedes
menschliche Wesen muss – als Person –
vom ersten Augenblick seines Daseins an
geachtet werden.“ (I,1) Das Zweite Vati-
kanische Konzil hatte schon deutlich zum
Ausdruck gebracht, dass es aus diesem
Grund auch das menschliche Leben von
der Empfängnis an mit höchster Sorgfalt
schützt (vgl. GS 51). Im Anschluss daran
hat die „Charta der Familienrechte“ von
1983 formuliert: „Menschliches Leben
muss vom Augenblick der Empfängnis an
absolut geachtet und geschützt werden.“
(Nr. 4)21) In der „Erklärung zur vorsätzli-
chen Abtreibung“ aus dem Jahr 197422)

heißt es: „Von dem Augenblick an, in dem
die Eizelle befruchtet wird, beginnt ein
neues Leben, welches weder das des Va-
ters noch das der Mutter ist, sondern das
eines neuen menschlichen Wesens, das
sich eigenständig entwickelt. Es würde
niemals menschlich werden, wenn es das
nicht schon von diesem Augenblick an
gewesen wäre. Die neuere Genetik bestä-
tigt diesen Sachverhalt, der immer ein-
deutig war […], in eindrucksvoller Weise.
Sie hat gezeigt, dass schon vom ersten
Augenblick an eine feste Struktur dieses
Lebewesens vorliegt: Eines Menschen
nämlich, und zwar dieses konkreten
menschlichen Individuums, das schon
mit all seinen genau umschriebenen cha-
rakteristischen Merkmalen ausgestattet
ist. Mit der Befruchtung beginnt das

Abenteuer des menschlichen Lebens,
dessen einzelnen bedeutenden Anlagen
Zeit brauchen, um richtig entfaltet und
zum Handeln bereit zu werden.“ 23)

Dabei muss die sorgfältige Argumentati-
on im Kreuzungsfeld von Embryologie,
Philosophie und Theologie beachtet wer-
den: „Sicherlich kann kein experimentel-
les Ergebnis für sich genommen ausrei-
chen, um eine Geistseele erkennen zu
lassen; dennoch liefern die Ergebnisse
der Embryologie einen wertvollen Hin-
weis, um mit der Vernunft eine personale
Gegenwart schon vor diesem ersten Er-
scheinen eines menschlichen Wesens an
wahrzunehmen. Wie sollte ein menschli-
ches Individuum nicht eine menschliche
Person sein? Das Lehramt hat sich nicht
ausdrücklich auf Aussagen philosophi-
scher Natur festgelegt, bekräftigt aber
beständig die moralische Verurteilung
einer jeden vorsätzlichen Abtreibung.
Diese Lehre hat sich nicht geändert und
ist unveränderlich.“24) Man kann leicht
erkennen, dass der Argumentationsgang
behutsam vor sich geht. Die unterschied-
lichen Methoden und Erkenntnisweisen
der Humanwissenschaften und der Phi-
losophie sowie der Theologie werden
angesprochen. Jedoch enthalten die em-
pirischen Forschungen auch wertvolle
Hinweise, „um mit der Vernunft eine per-
sonale Gegenwart schon vor diesem er-
sten Erscheinen eines menschlichen We-
sens an wahrzunehmen“. Es wird klar zum
Ausdruck gebracht, dass die empirischen
Hinweise einer weiteren Reflexion be-
dürfen, auf diesem Weg aber auch zu
einer gültigen Einsicht kommen können.
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Dabei ist die Aussage, dass es sich beim
Embryo um eine „Person“ handelt, einer-
seits eindeutig (auch in den anderen zi-
tierten Quellen!), anderseits wird aber
auch gegenüber dem Begriff Person eine
gewisse Nachdenklichkeit zur Sprache
gebracht, vor allem durch die fast über-
raschende Frage: „Wie sollte ein mensch-
liches Individuum nicht eine menschliche
Person sein?“ Mit überraschender Deut-
lichkeit wird festgestellt, dass sich das
Lehramt auch beim Gebrauch des Perso-
nenbegriffs „nicht ausdrücklich auf Aus-
sagen philosophischer Natur festgelegt“
hat. Außerdem geht man sehr stark auch
von der ursprünglichen Intention dieser
Aussagen aus, dass nämlich die Lehre der
Kirche jede vorsätzliche Abtreibung be-
ständig verworfen hat. Schließlich gilt
die Anerkennung als Person vor allem
auch dem Schutz des Embryos.

Diese differenzierte Beschreibung ist
durch die große Enzyklika „Evangelium
vitae“, die eine der großen Achsen der
Lehrverkündigung von Papst Johannes
Paul II. ist, im Jahr 1995 wieder aufge-
nommen und bekräftigt worden, und
zwar in einer lehramtlich nun noch stär-
ker verbindlichen Form. In diesem Welt-
rundschreiben wird besonders auch die
Begründung in der Offenbarung darge-
legt. Aber im Ganzen herrscht trotz aller
Verklammerung mit den Lehrtexten eher
ein auf die Katechese und Verkündigung
abgestimmter Ton. Zusammengefasst ist
diese jüngere Lehrentwicklung im „Kate-
chismus der katholischen Kirche“: „Da
der Embryo schon von der Empfängnis an
wie eine Person behandelt werden muss,

ist er wie jedes andere menschliche We-
sen im Rahmen des Möglichen unver-
sehrt zu erhalten, zu pflegen und zu hei-
len.“

Dabei darf nicht vergessen werden, dass
auch im säkularen Raum viele rechtliche
Bestimmungen von einem Menschsein
von Anfang an ausgehen, wie z.B. das
Embryonenschutzgesetz in § 8 Abs. 1:
„Als Embryo im Sinne dieses Gesetzes gilt
bereits die befruchtete, entwicklungsfä-
hige, menschliche Eizelle vom Zeitpunkt
der Kernverschmelzung an. Ferner jede
einem Embryo entnommene totipotente
Zelle, die sich bei Vorliegen der dafür er-
forderlichen weiteren Voraussetzung zu
teilen und zu einem Individuum zu ent-
wickeln vermag.“25) Wenn es auch in der
Verfassungsgerichtsbarkeit einige offene
Fragen geben mag, so herrscht doch ein
hoher Konsens über die Schutzwürdig-
keit des ungeborenen Kindes von Anfang
an.26)

Schon aus den lehramtlichen Texten geht
eine gewisse Ambivalenz im Gebrauch
des Wortes Person für den Embryo her-
vor.27) Darum ist die Anwendung des Be-
griffs in einem ersten Schritt eher etwas
zögernd. Man geht von der Individualität
des Embryos, seiner Schutzwürdigkeit,
seinen Rechten und der ihm zugeschrie-
benen Menschenwürde aus. Von diesen
Intentionen her geht man auf den Be-
griff der Person zu. Aufschlussreich ist
dafür die gewiss nicht nur rhetorische
Frage in „Donum vitae“: „Wie sollte ein
menschliches Individuum nicht eine
menschliche Person sein?“ Die Zurück-
haltung geht von dem verschiedenen Ge-
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brauch des Personenbegriffs aus und
möchte offenbar die Sache selbst nicht
durch einen Streit um Begriffe gefähr-
den. Der Mensch ist zunächst Person, weil
er mit Vernunft und Gewissen begabt ist,
d.h. moralisch verantwortbares Subjekt
ist. Dass jemandem der Schutz der Wür-
de der Person zukommt, ist von nichts
anderem abhängig als dem Umstand,
Mensch zu sein. In der klassischen Philo-
sophie und Theologie gibt Person eine
Antwort auf die Frage, wer jemand ist
und was jemand ist. Eine Person ist eine
von allen anderen Gegebenheiten unter-
schiedene und nicht weiter zu vervielfäl-
tigende Einheit, die vor allem durch das
Vermögen der Vernunft ausgezeichnet
ist. In der römischen Tradition werden die
Verantwortlichkeit für das eigene Han-
deln und die Menschenwürde betont.
Dabei ist besonders für den klassischen
Gebrauch des Personenbegriffs wichtig,
dass sich der Personencharakter auch in
der Unverletzlichkeit des menschlichen
Leibes manifestiert. Dies bedeutet eine
substanzielle Einheit von Person und Na-
tur im individuellen Menschen. Deshalb
bezeichnet zum Beispiel Thomas von
Aquin die vom Leib getrennte Seele für
die Zeit dieser Trennung nicht als Person.
Im Lichte des klassischen Verständnisses
gibt es keine Trennung zwischen Person
und Menschsein.28)

Der neuzeitliche, moderne Personbegriff
hat gewisse Gemeinsamkeiten, schlägt
aber doch eine andere Richtung ein, in-
dem die Person vor allem durch die Ein-
heit des Bewusstseins konstituiert wird.
In der klassischen Fassung des Personbe-

griffs sind alle Menschen Personen. Für
weite Teile des neuzeitlichen Denkens ist
die Person aber bewusstes, sittliches Sub-
jekt. Offensichtlich gibt es aber mensch-
liche Lebewesen, die nicht im aktuellen
Zustand handelnde Subjekte sind, wie
z.B. Ungeborene oder irreversibel Be-
wusstlose. Es spricht aber sehr viel dafür,
dass man an der Einheit von Mensch und
Personsein festhalten muss. L. Honnefel-
der hat dies überzeugend gerade durch
das früher entwickelte Potenzialitäts-,
Kontinuitäts- und Unverfügbarkeitsar-
gument aufgezeigt.29) Personalität wird
nicht anerkannt, nicht zuerkannt oder
von irgendjemand verliehen; sie ist das
Fundament für jede Beziehung. Mit der
entgegengesetzten Haltung würde man
das Personsein von nachzuweisenden
Eigenschaften abhängig machen und die
Gleichheitsforderung einschränken.

Es ist ganz offenkundig, dass das moder-
ne Denken aus den angegebenen Grün-
den sich scheut, den Personbegriff auf
Embryonen und ungeborene Kinder an-
zuwenden. Mit einer konstanten Ar-
gumentation wird dabei auf das Fehlen
des Bewusstseins, der reziproken Aner-
kennung und der Empfindungsfähigkeit
verwiesen, wobei gerade das letzte Argu-
ment im Blick auf moderne Entdeckun-
gen recht differenziert und vorsichtig
gehandhabt werden muss.30) Immerhin
sieht I. Kant Personsein und menschliche
Natur in einem unlöslichen Zusammen-
hang, was freilich die theoretische Ver-
nunft nicht erkennen kann, die prakti-
sche Vernunft muss dies postulieren.
Kant unterstellt den Zusammenhang,
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vermag ihn aber von seinem Ansatz her
nicht auszuweisen.

Es ist gewiss eine Frage der Sprachrege-
lung, ob man das ungeborene menschli-
che Leben – gerade im Licht des moder-
nen Sprechens von Person – wirklich mit
personalen Kategorien beschreiben soll.
Es ist jedenfalls schädlich gewesen und
ist es noch, den Embryo vom Personsein
und irgendwie auch vom Menschsein
auszunehmen. Dafür ist vor allem der
Personbegriff bei Locke verantwortlich.
Dies hat aber nicht dazu führen können,
dem Embryo auch in weiten Teilen der
neuzeitlichen Philosophie abzusprechen,
dass er ein „ens morale“ ist.31) Für den, der
in der klassischen Philosophie geschult
ist, lässt sich menschliches Denken, das
nicht personales Denken ist, gar nicht
konzipieren. „Denn was würde sonst
das menschliche Leben nachträglich zu
einem personalen Leben machen, etwa
die Selbstbestimmung oder die Anerken-
nung durch andere […] Personsein setzt
doch gerade eine ursprüngliche Fähigkeit
zur Selbstbestimmung voraus, kann also
nicht durch diese erst konstituiert wer-
den. Und würde Personsein durch An-
erkennung durch andere konstituiert,
würde die Person zum Produkt der
menschlichen Gesellschaft, während sie
dieser Gesellschaft doch als etwas zu Re-
spektierendes vorgegeben ist.“32) Im Ho-
rizont des neuzeitlichen Denkens, das
hier freilich auch schon zum Teil über-
wunden ist33), wird man vielleicht mit
einer stark philosophisch pointierten
Diktion etwas zurückhaltender sein. Auf
jeden Fall muss man den Begriff erklären,

was nicht ganz leicht ist, und die Inten-
tionen aufzeigen, die diese Sprache er-
forderlich machen. In diesem Sinne ist
die Rede von der Personalität oder von
einem personalen Anfang des Embryos
der Sache nach gerechtfertigt. Man soll-
te um der Klarheit willen diesen Begriff
auch auf keinen Fall aufgeben.34)

VI. Schutzwürdigkeit der
Person, Menschenwürde
und Rechte einer Person

Der Personbegriff hat einen stark prakti-
schen Einschlag. Als Theologe, der vor al-
lem mit dem Personenverständnis in der
Trinitätslehre und in der Christologie ver-
traut ist, kann man dies nicht auf Anhieb
erkennen. Von der römischen Welt her,
besonders von Cicero, ist das Abendland
gewohnt, den Rang des Menschen in der
Menschenwürde zu sehen. Sie verbindet
sich schon bei Boethius und vor allem bei
Thomas von Aquin mit dem Status, Per-
son zu sein. Die Verantwortlichkeit für
das eigene Handeln steht dabei in der
Mitte. Inhaltlich wird dieser Personbe-
griff sehr stark von der Lehre der Gott-
ebenbildlichkeit gefüllt, fällt aber nicht
schlechthin einfach mit ihr zusammen.
Deshalb wird der Begriff der Menschen-
würde auch in der frühen Neuzeit in
Denksystemen, die eine gelockerte Bin-
dung an die christliche Glaubenslehre
haben, aufgegriffen und dazu benutzt,
das schöpferische Vermögen, aber auch
die Gleichheit aller Menschen zum Aus-
druck zu bringen.35) Kant begreift die
dem Menschen eigene Würde als Selbst-
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zwecklichkeit und also von der Auto-
nomie her. In den Texten „Charta der
Vereinten Nationen“ (1945), der „Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte“
(1948) und ähnlichen Texten kommt der
Begriff zu einer hohen Anerkennung. Er
bezeichnet den unverlierbaren und un-
antastbaren Eigenwert der Person im Un-
terschied zu ihrer Verzwecklichung und
Vernutzung in totalitären Gesellschaf-
ten.36)

Die Menschenwürde ist keineswegs nur
eine Leerformel, wie immer wieder be-
hauptet wird. Gewiss besteht ihre Grenze
darin, dass sie vorwiegend eine formale
Größe darstellt, aus der keine konkreten
Normen positiver Art unmittelbar ab-
geleitet werden können. Eine heute
manchmal inflationäre Berufung auf die
Menschenwürde kann diesen großen Ge-
danken gewiss entwerten. Aber gerade
von der Thematik des moralischen Status
des Embryos her gewinnt der Begriff
durchaus an Gehalt und ist besonders
auch im Blick auf die Menschenrechte
inhaltlich bestimmt und ethisch for-
dernd. In diesem Sinne ist es hilfreich,
wenn sowohl der Begriff der Person als
auch der Menschenwürde von ihrer prak-
tischen Aufgabe her gesehen werden. In
diesem Sinne verbinden beide Begriffe
die Menschen untereinander, denn sie
veranlassen ihn zur gegenseitigen Aner-
kennung in ihrer Würde. Damit wird auch
der konkrete Menschenrechtsgedanke
gestützt. „Zum Menschenrechtsgedan-
ken gehört daher das Gebot der Unan-
tastbarkeit der Person und das Verbot,
dies von etwas anderem abhängig zu

machen als der Tatsache, Mensch zu
sein.37) R. Spaemann bringt seinerseits
die Sache auf eine gute Formel, wenn er
dies alles mit dem Eintritt eines Men-
schen in die Menschheitsfamilie zusam-
menbringt: „Es kann und darf nur ein
einziges Argument für Personalität ge-
ben: die biologische Zugehörigkeit zum
Menschengeschlecht.“38) Darum besteht
aber das große Recht des Menschen,
der ursprüngliche Schutz, darin, dass
dem Embryo als Menschen nicht schon
die Eintrittskarte in die Welt und die
Menschheitsfamilie verwehrt wird. Dies
wäre gerade bei der Ohnmacht des Unge-
borenen, die seine Menschenwürde nicht
aufhebt, sondern noch mehr zur Beach-
tung aufgibt, eine ganz und gar uner-
laubte Verletzung der fundamentalen
Menschenrechte.

Gewiss kann man darauf hinweisen, dass
zwischen der Embryologie und einer phi-
losophisch theologischen Auswertung
der empirischen Befunde da und dort
noch einige Fragen offen sind. Aber dies
kann die Kraft des hier vorgetragenen
Argumentes letztlich nicht schmälern.
Man muss nämlich die Frage nach dem,
was das menschliche Leben im Anfang
bestimmt, immer wieder auch von der
Endgestalt des Menschen auf den An-
fang hin zurückverfolgen. Wenn man
dann ohne Schwierigkeiten die Men-
schenwürde des Erwachsenen anerkennt
und sieht, wie konsequent die Verwirkli-
chung des genetischen Erbes des Men-
schen mehr oder weniger bruchlos und
ohne erkennbare anthropologische Zäsu-
ren erfolgt, dann muss man selbst im
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Zweifel vorsichtshalber und zur Sicher-
heit, also tutioristisch, davon ausgehen,
dass der Embryo bereits ein menschliches
Wesen ist, dem Individualität und damit
ein personaler Charakter zu Eigen ist. Im
Sinne dieser Regel des Tutiorismus – in
der modernen Ethik heißt es: Benefit of
the doubt argument – ist man bei einem
nicht behebbaren Zweifel in der morali-
schen Bewertung einer Handhabung ver-
pflichtet, dem Prinzip zu folgen: idem est
in moralibus facere et exponere se peri-
culo faciendi (eine Tat zu begehen und
sich der Gefahr auszusetzen, sie zu bege-
hen, ist moralisch gleich zu bewerten). In
diesem Fall ist man also verpflichtet, um
der Wahrung der Menschenwürde und
der Menschenrechte willen der jeweils
strengeren Meinung zu folgen.39) Viel-
leicht gelten diese Überlegungen in kei-
nem ethischen Bereich so schwer und
ernst wie auf dem Feld des vorgeburtli-
chen Lebens des Menschen. Denn das Le-
ben ist zwar nicht das höchste, wohl aber
das fundamentalste Gut des Menschen.

VII. Faszination über das
vorgeburtliche Leben

Die Lebenswissenschaften, wie man sie
heute gerne nennt, haben uns in den
letzten Jahrzehnten faszinierende Ein-
blicke in die Entwicklung eines mensch-
lichen Embryos geschenkt. Durch die
Möglichkeiten einer hoch entwickelten
Technik können wir auf eine filmische
Reise durch den menschlichen Körper
mitgehen. Nicht zufällig heißt zum Bei-
spiel der Filmtitel des schwedischen Fo-

tografen Lennart Nilsson „Faszination
Liebe“ oder ähnlich ein Buch von Rainer
Jonas „Der wunderbare Weg ins Leben“.
Dies gilt nicht nur für die gesamte Ent-
wicklung von der Empfängnis bis zur
Geburt, sondern besonders auch in den
ersten Stunden und Tagen des menschli-
chen Embryos. Wir können erkennen,
was für eine riskante Reise die mit dem
bloßen Auge nicht erkennbare Eizelle
von der Befruchtung bis zur Einnistung
überstehen muss. Es gibt unendlich viele
Gefährdungen, aber gerade dadurch ist
es auch ein Wunderwerk, wie das unge-
borene Leben in den geglückten Fällen
sich durchsetzt. Wie kann aus einer ein-
zigen Eizelle ein solch differenziertes Le-
bewesen wie ein Mensch entstehen? Von
Anfang an suchen plötzlich bestimmte
Zellen zueinander den Kontakt, um sich
zu verbinden, aber auch ihre je eigene
Aufgabe zu übernehmen.

Die Lebenswissenschaften lassen uns teil-
nehmen an den geradezu dramatischen
Veränderungen des Embryos, an der An-
lage aller lebenswichtigen Systeme und
der früh einsetzenden Ausbildung der
Organe. In einer immer wieder erstaunli-
chen Weise sind von Anfang die späteren
Entwicklungen eines Menschen gene-
tisch angelegt. Es darf hier aber nicht auf
einen bloßen Automatismus der Ent-
wicklung geschlossen werden. Bei aller
Eigenentwicklung, die auch durch die
schon frühe Selbststeuerung des Embry-
os in der Entwicklung ihren Ausdruck fin-
det, ist die Aufnahme in den Mutter-
schoß ein entscheidendes Ereignis, das
für die Zukunft erst weiteres Leben er-
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möglicht. Diese Abhängigkeit von der
Mutter darf aber nicht verdecken, dass
der Embryo bereits ein individuelles
menschliches Lebewesen ist, das ein
eigenes Recht auf seine Existenz hat und
darum auch Achtung vor ihm verlangt.
Wir wissen, wie einzigartig diese Zwei-
Einheit von Mutter und Kind ist. Es wäre
darum auch falsch, wenn der Mensch
nun selbst im Blick auf diese Entwicklung
Zufall spielen möchte und sich in Verken-
nung der Rechte des Embryos verführen
ließe, nicht zuletzt angesichts seiner
Kleinheit und Abhängigkeit über ihn zu
verfügen. Dabei geht es nicht um ein
Verbot von Forschung überhaupt. Im Ge-
genteil, sie offenbart ja erst in ungeahn-
ter Weise das Wunder des Lebens. Aber es
ist uns nicht erlaubt, verbrauchend und
damit vernichtend über anderes mensch-
liches Leben zu verfügen, auch und gera-
de wenn es so winzig ist.

VIII. Staunen vor dem Wunder
des Lebens – folgenlos ?

Verstehen wir genügend diese unge-
wöhnliche Bildersprache der frühesten
menschlichen Entwicklung? Was klein
und unscheinbar ist – am Anfang nur
Bruchteil eines Millimeters –, kann of-
fenbar rasch dazu verleiten, den Embryo
nur aus der Perspektive der menschlichen
Absichten und Ziele zu verstehen. Er er-
scheint dann nur als „Zellhaufen“. Dies
ist eine gefährliche Sprache. Kein Wun-
der, dass gelegentlich Forscher erklären,
wenn man sie auf die Rechte und Würde
eines Embryos anspricht, sie wüssten

überhaupt nicht, wovon man rede. Wah-
re Forschung entdeckt ja gerade die
abenteuerliche Entstehung eines Men-
schen. Oder gibt es inzwischen, auch
durch Gewohnheit und Routine, Einstel-
lungen, die dies zurückdrängen und gar
vergessen lassen? Oder wie kommt man
sonst zur Rede vom bloßen „Zellhaufen“?

Die Faszination vor dem Wunder des Le-
bens ist nicht nur eine emotionale Ange-
legenheit oder eine erste Überraschung
für den, der noch nichts oder nicht viel
weiß. Man lässt das Staunen nicht ein-
fach hinter sich, wenn man Erkenntnis-
fortschritte macht. Es muss den Forscher
bei aller Eigengesetzlichkeit seines Vor-
gehens wenigstens indirekt begleiten
und so gegenwärtig bleiben. Die Einsicht
in das Wunderwerk der Natur stärkt die
Rechte des Embryos, dem wir mit guten
Gründen Personalität zuerkennen.

Dies hat zur Konsequenz, dass uns alle
Wege der Erkenntnis und der Forschung
offen stehen, aber sie dürfen nicht zur
bewussten Tötung eines Embryos führen.
Die Würde des personalen Wesens des
Menschen besteht gerade darin, dass er
niemals in seiner ganzen Existenz für an-
dere Ziele verzweckt und instrumenta-
lisiert werden darf. Daran kann auch ein
freilich oft noch wenig begründetes
Heilungsversprechen gewiss sehr be-
lastender Krankheiten für die Zukunft
nichts ändern. Die Forschungsfreiheit
muss von sich aus erkennen, dass ihr hier
Grenzen gesetzt sind, die nicht willkür-
lich von außen gezogen werden. Im Übri-
gen müssen alternative Forschungswege,
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die nicht zu solchen Konflikten führen,
viel grundlegender vom Staat und der In-
dustrie gefördert werden. Dies gilt zum
Beispiel für die durchaus Erfolg verspre-
chende Forschung an Stammzellen er-
wachsener Menschen.

Diese Position ist keine katholische oder
christliche Sonderlehre. Man kann sie ge-
wiss auch nicht einfach von den immer
interpretationsbedürftigen Ergebnissen
empirischer Wissenschaften ableiten. Es
gibt jedoch für die vorgetragene Position
gerade durch neuere Einsichten viele
gute stützende Argumente. Auch wer ei-
ner anderen Meinung zuneigt, sollte fair
die Gründe für diesen Vertrauensvor-
schuss zugunsten des Lebensrechtes we-
nigstens als plausibel anerkennen. Das
Embryonenschutzgesetz aus dem Jahr
1990, das damals einstimmig vom Bun-
destag verabschiedet worden ist, ist ein
guter Beleg dafür, dass diese Überzeu-
gungen durchaus verbindliche Werte re-
präsentieren, die für alle gültig sind. Des-
halb dürfen wir es nicht aushöhlen. Auch
nicht durch letzen Endes enttäuschende
und unhaltbare Kompromisse.

IX. Reichtum und Armut
im Zugang zur ganzen
Wirklichkeit des Lebens

Gegen Ende dieser Überlegungen soll
eine Reflexion stehen, die nur angedeu-
tet, aber nicht genügend ausgearbeitet
werden kann. Die beiden Konzeptionen
über die Wertung des moralischen Status
des Embryos entstammen wohl auch ver-
schiedenen Denkweisen und Perspekti-

ven menschlicher Erkenntnis. Dabei darf
man es sich nicht zu einfach machen und
alles nur auf die Differenz zwischen na-
tur- und humanwissenschaftlichen Me-
thoden und geisteswissenschaftlichen
Zugängen zu einer Sache zurückführen.
Aber es gibt zweifellos auch „Mentalitä-
ten“, die sich im Umgang mit einer Wirk-
lichkeit ausbilden. Der Embryologe kann
bei seiner heutigen Spezialisierung sich
im hohen Maß auf das ihm vorliegende
biologische „Material“ beschränken. Die
Arbeitsteilung und die Spezialisierung
verlangen sogar eine solche Aszese. Eine
solche habituell gewordene Umgangs-
weise und Sicht kann aber auch nicht un-
wichtige Dimensionen in der Erkenntnis
einer Sache verdecken. Man weiß immer
mehr von immer weniger. Dennoch oder
vielleicht gerade deswegen ist diese For-
schung auch wiederum so faszinierend,
weil sie tatsächlich zu immer mehr Ent-
deckungen vordringt.

Den Human- und Naturwissenschaften
wird nichts von ihrer Größe und ihren Er-
folgen genommen, wenn man sie auf
diese Grenzen hinweist. Ich habe fünf
bis sechs eindrucksvolle, umfangreiche
deutsche und internationale Handbücher
der Embryologie und der Humangenetik
gründlich angesehen, aus denen ich für
das Thema viel gelernt habe. Ich habe
auch aus vielen Gesprächen mit Natur-
wissenschaftlern gelernt. Ich kann dabei
durchaus verstehen, dass kaum einer die
Frage verfolgt, wer und was das ist, das er
in seiner Forschung untersucht, bearbei-
tet und manipuliert. Aber kann man ein-
fach davon absehen, dass es sich um frü-
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hestes, vollwertiges menschliches Leben
handelt? Gibt es nicht eine merkwürdige
Einstellung zu den „Objekten“, wenn man
diese Frage ständig „einklammert“? Es
gab ja immer wieder auch heilsame Un-
terbrechungen solcher Umgangsweisen
mit dem Menschen und der sterblichen
Hülle, die er zurücklässt. Ich war sehr be-
eindruckt, dass mich in Freiburg an der
Universität in der Wiederaufnahme eines
alten Brauches die Professoren und die
Studenten der Pathologie baten, ich
möchte jeweils Anfang November zu
einer Feierstunde und zu einem Fried-
hofsgang für die Menschen kommen, mit
denen sie sich konkret in der Pathologie
beschäftigten. Neben dem Experiment
und dem Sezieren ist die Pietät nicht ver-
loren gegangen. Wäre dies nicht auch ein
Hinweis auf andere Weisen des Umgangs
mit dem Menschen?

Ich bin nämlich nicht selten entsetzt
über die Sprache, die hier oft verwen-
det wird. Da ist im Blick auf die Embryo-
nen erstaunlich unbefangen, auch in
gedruckten Äußerungen, die Rede vom
„Material“, vom „Zellhaufen“ und vom
„Rohstoff Embryo“. Solche Rede ist verrä-
terisch. So möchte ich es sehr begrüßen,
dass dieses Wort „Zellhaufen“ von den
Sprachwissenschaftlern an dritter Stelle
zum „Unwort“ des Jahres 2002 ausgeru-
fen worden ist. Die Sprachforscher wer-
teten den Begriff Zellhaufen als„sprach-
liche Verdinglichung von menschlichem
Leben“. Biotechniker würden damit ver-
suchen, die ethischen Vorbehalte gegen
Manipulationen an Embryonen oder gar
deren Tötung zu unterlaufen.40)

An einem Beispiel soll am Ende gezeigt
werden, was dies heißen könnte. Als ich
die Hand- und Lehrbücher der Embryo-
logie und Humangenetik studierte, fiel
mir auf, wie wenig selbstverständlich
es ist, dass ein Embryo gezeugt wird und
ein Menschenkind auch wirklich das
Licht der Welt erblickt. Besonders in dem
aufschlussreichen, höchst lehrreichen
Buch von H. Zankl „Von der Keimzelle
zum Individuum“, das in jedem Kapitel
sehr sorgfältig die unzähligen Möglich-
keiten von Störungen und Fehlbildungen
hervorhebt, kann man lernen, was für
eine fast unglaubliche Fügung es ist, dass
ein ursprünglicher Keim, kaum größer als
ein Punkt am Satzende, zu einem so
faszinierenden Menschen heranwächst.
Neueste Forschungen scheinen dies noch
mehr zu bestätigen. So ist die Einnistung
ein kritischer Vorgang, an dem jede
zweite frühe Schwangerschaft scheitert,
noch bevor sie von der Frau bemerkt
wird.41)

Ich bin erschrocken, wie selbstverständ-
lich wir dies alles betrachten. Der Hu-
mangenetiker darf wohl auch in den
Augen der Wissenschaft darüber gar
nicht sprechen. Er wäre unwissenschaft-
lich. Aber ist er menschlich, wenn er
dies routinemäßig auf Dauer „einklam-
mert“ und verschweigt, vor welchem
Wunder des Lebens er immer wieder
steht? Die Griechen sahen den Anfang
des Denkens im Staunen42). Ist es der
Wissenschaft verboten, mitten in ihren
objektivistischen Entdeckungen, auch
einmal zu staunen? Oder hat Martin
Heidegger vielleicht doch Recht mit
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dem provozierenden, viel zu wenig be-
achteten Satz: Die Wissenschaft denkt
nicht.43)

Von da aus müsste unter den Bedingun-
gen der heutigen Wissenschaften aus-
führlicher noch die Rede von der Plura-
lität der Erkenntnisweisen sein.44) Vor
diesem Hintergrund müsste mit neuen
Ansätzen auch die Frage der Forschungs-
freiheit und ihrer ethischen Grenzen be-
dacht werden.45)

Schließen möchte ich gerade vor diesem
Hintergrund mit einem wunderbaren
Psalmwort, das ich immer wieder in den
letzten Jahren bei den vielen Auseinan-
dersetzungen über das Leben des unge-
borenen Kindes angeführt habe.46) Der es
geschrieben hat, hatte keine wissen-
schaftlichen Erkenntnisse, die man heute
auch nur entfernt so nennen könnte.
Aber vielleicht hat er doch sehr viel mehr
von der Welt begriffen:
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„Herr, du hast mich erforscht, und du kennst mich.
Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir.
Von fern erkennst du meine Gedanken.
Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt;
du bist vertraut mit all meinen Wegen […]
Du umschließt mich von allen Seiten
und legst deine Hand auf mich.
Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen,
zu hoch, ich kann es nicht begreifen […]
Denn du hast mein Inneres geschaffen,
mich gewogen im Schoß meiner Mutter.
Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast.
Ich weiß: Staunenswert sind deine Werke.
Als ich geformt wurde im Dunkeln,
kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde,
waren meine Glieder dir nicht verborgen.
Deine Augen sahen, wie ich entstand.
In deinem Buch war schon alles verzeichnet;
meine Tage waren schon gebildet,
als noch keiner von ihnen da war.
Wie schwierig sind für mich, o Gott, deine Gedanken,
wie gewaltig ist ihre Zahl.
Wollte ich sie zählen, es wären mehr als der Sand.
Käme ich bis zum Ende, wäre ich noch immer bei dir […]
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz,
prüfe mich und erkenne mein Denken!
Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt,
und leite mich auf dem altbewährten Weg!“

(Ps: 139, 1-3. 5.6.13-18. 23. 24)
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